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L Gesetze und Verordnungen 

Gesetz über die Dauer der Amtszeit der 1964 zu wäh

lenden Synode 

Der Kirchenrat verkündet hiermit das von der Syno

de am 5. November 1964 beschlossene Gesetz. 

§ 1 

Die 1964 zu wählende Synode wird für eine Amts

zeit von fünf Jahren und drei Monaten gewählt. 

§2 
Die Amtszeit der 1964 gewählten Kirchenvorsteher 

beträgt fünf Jahre und drei Monate. 

§ 3 -
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung 

in Kraft. 

Hamburg, den 16. November 1964 

(152) 

Der Kirchenrat 

Dr. Wölber 

II. Von der Synode 

Beschlüsse aus der 26. Sitzung der Synode 
vom 5. November 1964 

1. Gesetz über die Dauer der Amtszeit der 1964 zu 
wählenden Synode. 

Das Gesetz wurde angenommen. (Siehe unter I.) 

2. Tätigkeits- und Erfahrungsbericht der Kirchen
kreisausschüsse. 

Der Protokollauszug dieses Punktes der Sitzung 
_der Synode vom 5. November 1964 ist allen Syno
dalen der neuen Synode zuzustellen. Die neue Sy
node wird gebeten, gegen Ende ihrer Legislatur
periode die Artikel 19 bis 23 der Verfassung kri
tisch zu überprüfen. Der Kirchenrat wird gebeten, 

der Synode ein Gesetz betreffend Änderung der 
Zusammensetzung der Kirchenkreisausschüsse vor
zulegen, wonach 1. über die in der Verfassung vor
gesehenen Mitglieder hinaus auch die neugegrün
deten Kirchengemeinden einen Vertreter mit Sitz 
und Stimme entsenden können, und 2. die Kirchen
kreisausschüsse das Recht haben, Anträge und Vor
schläge an Synode, Kirchenrat und Landeskirchen
amt zu richten. 

3. Bericht des Ausschusses „Die Frau und das Amt 
der Kirche" 

Die Synode nimmt den Bericht des Ausschusses 
„Die Frau und das Amt der Kirche" zur Kenntnis. 



Seite 76 

Der Bericht ist dem Geistlichen Ministerium zu
zuleiten, damit dieses in der Lage ist, seine Stel
lungnahme vorzubereiten. 

Die Synode bedauert, daß es ihr während der 
jetzt zu Ende gehenden Amtszeit trotz wiederholter 
Hinweise nicht möglich gewesen sei, eine N euord
nung der Stellung der hamburgischen Pfarrvikarin
nen vorzunehmen. Der Kirchenrat wird dringend 
gebeten, der kommenden Synode alsbald einen 
Gesetzentwurf zuzuleiten, der für Hamburg eine 
den heutigen Erfordernissen entsprechende Rege
lung trifft. 

4 . .Fortsetzung der Beratung aus der 25. Sitzung der 
Synode vom 25. Juni 1964 über die Anwendung 
von Artikel 25 Absatz 4 der Verfassung 

Die Synode beschloß folgende Ausführungs
bestimmung zu Artikel 25 Absatz4 der Verfassung: 

Von den nach Artikel 25 Absatz 4 der Verfas
sung zu berufenden 12 Synodalmitgliedern können 
von dem nach Artikel 33 beziehungsweise Artikel 
41 nach Schluß der Amtszeit der Synode im Amt 
verbleibenden Kirchenrat und Hauptausschuß bis 

zu 6 Persönlichkeiten berufen werden. Die weite
ren Berufungen werden von dem von der amtie
renden Synode gewählten Kirchenrat und Haupt
ausschuß vorgenommen. 

5. Bewilligung von DM 25 000,- aus Titel 1100 e des 
Haushaltsplanes als 2. Rate der Hamburgischen 
Landeskirche zur Kapitalansammlung der Luthe·ri
schen Stiftung für ökumenische Forschung 

Der Betrag von DM 25 000,- wurde bewilligt. 

6. Bewilligung von DM 30 000,- aus Titel 1100 e des 
Haushaltsplanes für den Bau der Gedenkkirche in 
Dachau 

Der Betrag von DM 30 000,- wurde bewilligt. 

Hamburg, den 16. November 1964 

(152) 

Der Kirchenrat 

Dr. Wölber 

III. Verwaltungsanordnungen 

1. Delegationsanordnung 
gemäß Artikel 43 (3) der Verfassung 
der Evangelisch-lutherischen Kirche 

im Hamburgischen Staate 

Der Kirchenrat überträgt, vorbehaltlich seines Rech
tes, jeden Einzelfall wieder an sich zu ziehen, folgende 
Verwaltungsangelegenheiten an das Landeskirchen
amt: 

1. Vorbereitung aller Punkte der Tagesordnung des 
Kirchenrates und des Hauptausschusses, insbe
sondere aller Gesetzes- und Rechtsverordnungs
entwürfe, des Haushaltsplanes und der Jahres
abrechnung der Landeskirche. 

2. Ausführung der Beschlüsse des Kirchenrates und 
des Hauptausschusses. 

3. Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten, 
soweit der Kirchenrat sie nicht selber wahrnimmt. 

4. Rechtliche Vertretung der Landeskirche vor Ge
richten und Behörden. 

5. Dienstaufsicht über die kirchlichen Beamten, An
gestellten und Arbeiter mit Ausnahme der Mit
glieder des Landeskirchenamtes. 

6. Personalangelegenheiten. 
Dem Kirchenrat bleiben jedoch die Entscheidun
gen über 

Ernennungen, 
Entlassungen, 
Versetzungen, 

Pensionierungen, 
Beurlaubungen über drei Monate, 
Genehmigungen von Nebenbeschäftigungen, 
Disziplinarangelegenheiten, 

soweit sie Pastoren, Pfarrvikarinnen, Hilfspredi
ger und Beamte des höheren Dienstes, jedoch mit 
Ausnahme der Lehrer an der Wichernschule, be
treffen, vorbehalten. 

7. Finanzverwaltung. 

N achbewilligungen bis zur Höhe des Einzelfalles 
von DM 20 000,- sowie Bewilligung von Mitteln 
aus dem Titel „Fortsetzungsmaßnahmen" bis zu 
der jeweils vom Kirchenrat nach Verabschiedung 
des Haushaltes festgesetzten Gesamthöhe. 

8. Kirchensteuerverwaltung. 

9. Bauverwaltung. 
Die Planung und Durchführung kleinerer Bau
vorhaben bis zu mutmaßlichen Gesamtkosten von 
DM 100 000,- sowie die Durchführung der vom 
Kirchenrat beschlossenen Planung größerer Bau
vorhaben. 
Entstehen bei der Aufstellung des Raumpro
gramms, dem Vorentwurf oder der Architekten
wahl Differenzen von nicht unerheblicher Bedeu
tung, hat das Landeskirchenamt dem Kirchenrat 
Bericht zu erstatten. 

10. Verwaltung des gesamtkirchlichen Vermögens 
einschließlich der Grundstücke der Landeskirche. 

11. Genehmigung von Grundstücksverfügungen der 
Gemeinden gemäß Artikel 11 (5) der Verfassung 



einschließlich der Bewilligung der erforderlichen 
Mittel, sofern der Wert der Verfügung DM 
250 000,- nicht übersteigt. 

12. Abschluß und Durchführung von Grundstücks
kauf, -verkauf und -tauschgeschäften der Landes
kirche, soweit der Kaufpreis DM 75 000,- nicht 
übersteigt. 

13. Archiv- und Bibliotheksangelegenheiten. 

14. Organisationsfragen der landeskirchlichen Ver
waltung. 

über Verwaltungsangelegenheiten von grundsätz
licher und leitungsmäßiger Bedeutung ist dem Kir
chenrat vom Landeskirchenamt zu berichten. 

Dem Kirchenrat sind alle Protokolle der Sitzungen 
des Landeskirchenamtes unverzüglich vorzulegen. 

Die Delegationsanordnung in der Fassung vom 
21. Januar 1960 (GVM 1960, S. 3) tritt hiermit außer 
Kraft. 

Hamburg, den 9. November 1964 

(150) 

Der Kirchenrat 

Dr. Wölber 

2. Richtlinien für die Bewilligung von Mitteln 
aus dem Musikpflegefonds 

1. Beträge aus dem Musikpflegefonds werden in 
erster Linie für die reichere Gestaltung der gottes
dienstlichen Musik bei besonderen Anlässen ge
währt. 

2. In zweiter Linie können freiere Formen der musi
kalischen Darbietungen gefördert \Verden, wenn 
sie Kirchenmusik bringen. 

3. Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird, 
werden in der Regel nicht unterstützt. Ausnahmen 
sind nur möglich bei Aufführungen selten gespiel
ter, wertvoller Werke der Kirchenmusik (insbes. 
zeitgenössischer Musik). 

4. Für Chorverstärkung, Noten oder Werbung dür
fen Mittel aus dem Musikpflegefonds nicht ver
wendet werden. 

5. Dem Kirchenmusiker dürfen für die besonderen 
Leistungen in der eigenen Gemeinde Vergütun
gen aus dem Musikpflegefonds nicht zugewendet 
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6. Die Höhe des Zuschusses für den Einzelfall wird 
vom Amt für Kirchenmusik unter Berücksichti
gung des Umfanges der kirchenmusikalischen Ar
beit in der Gemeinde und der zur Verfügung 
stehenden Mittel festgesetzt. 

7. (1) Anträge auf Gewährung von Beträgen für 
kirchenmusikalische Vorhaben sind jeweils bis 
spätestens zum 

1. März für die Zeit von April bis Juni, 
1. Juni für die Zeit von Juli bis September, 
1. Sept. für die Zeit von Sept. bis Dezember, 
1. Dez. für die Zeit von Januar bis März 

zu stellen. Sie sind vom Kirchenmusiker im Ein
vernehmen mit dem Vorsitzer des Kirchenvorstan
des und dessen Sichtvermerk an das Amt für 
Kirchenmusik - Geschäftsstelle - zu richten. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen 
a) die Ordnung der Veranstaltung mit Angabe 

der ausgewählten Werke, 
b) die Kostenberechnung mit Angabe der Einzel

beträge. 

(3) Nachträglich gestellte Anträge können nicht 
berücksichtigt werden. 

(4) über die Bewilligung oder Ablehnung des 
Antrages erhält der Kirchenmusiker Bescheid; der 
Vorsitzer des Kirchenvorstandes erhält eine 
Durchschrift dieses Schreibens. 

8. Innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung 
hat der Kirchenmusiker mit der Geschäftsstelle 
des Amtes für Kirchenmusik schriftlich und unter 
Beifügung sämtlicher Belege abzurechnen. 

9. Erübrigte Mittel werden der Gemeinde für kir
chenmusikalische Vorhaben belassen, die den 
Ziffern 1 und 2 entsprechen. über ihre Verwen
dung ist gemäß Ziffer 8 abzurechnen. 

10. Wird eine nach diesen Richtlinien geförderte 
Veranstaltung nicht durchgeführt, so kann das 
Amt für Kirchenmusik die Verwendung des zu
gewiesenen Betrages für das nächste kirchenmusi
kalische Vorhaben im Sinne von Ziffer 1 oder 2 
gestatten. Ziffer 7 (2) und Ziffer 8 finden ent
sprechende Anwendung. 

Hamburg, den 3. September 1964 

Das Landeskirchenamt 

Reinhardt 
werden. (307) 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

1. Theologische Prüfungen 

Vor dem Theologischen Prüfungsamt der Ham
burgischen Landeskirche haben am 22./23. September 
1964 die nachstehend aufgeführten Kandidaten der 

Theologie unter dem Vorsitz von Bischof Dr. Wölber 
das erste theologische Examen bestanden: 

a) Martin Fischer 
b) Traugott Hahn 
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c) Gunthard Klein 
d) Reimer Piening 
e) Hans-Jürgen Preuss 
f) Eckhard Rau 
g) Hans Schmoldt 

Das Thema der wissenschaftlichen Abhandlung lau
tete: „Die Antwort des Alten Testaments auf den 
Atheismus der Gegenwart - Darstellung und Aus
einandersetzung mit Miskotte 's Werk ,Wenn die Göt
ter schweigen"'. 

(205) 

Vor dem Theologischen Prüfungsamt der Hambur
gischen Landeskirche haben am 29. September 1964 
die nachstehend aufgeführten Vikare unter dem Vor
sitz von Bischof Dr. Wölber das zweite theologische 
Examen bestanden: 

a) Karl-Heinz Gomolzig 
b) Dt. theol. Marga Hinderlich 
c) Christoph Kretschmar 
d) Hans-Jürgen .Martensen 
e) Klaus N erling 
f) Dietrich Reiß 

Das Thema der wissenschaftlichen Abhandlung lau
tete für die unter a) und c) bis f) genannten Vikare: 

„Der Artikel von der Rechtfertigung auf der Luthe
rischen Weltbundtagung von Helsinki - unter Be
rücksichtigung der nachfolgenden Diskussion". 

Bei der unter b) genannten Vikarin wurde die lnau
gural-Dissertation (vorgelegt bei der Evangelisch-theo
logischen Fakultät der Karl-Marx-Universität zu Leip
zig) mit dem Thema: 

„Lukas und das Judentum - eine Untersuchung des 
3. Evangeliums und der Apostelgeschichte nach ihrem 
Verhältnis zum Judentum" als wissenschaftliche Ab
handlung anerkannt. 

(204) 

2. Ordination von Hilfspredigern 

Am 21. Sonntag nach Trinitatis, 18. Oktober 1964, 
wurden von Bischof Dr. Wölber im Hauptgottesdienst 
der Hauptk_irche St. Nikolai die Hilfsprediger 

Karl-Heinz Gomolzig 
Christoph Kretschmar 
Hans Jürgen Martensen 
Klaus Nerling 
Dietrich Reiß 

ordiniert. 

Bischof Dr. Wölber legte seiner Ordinations
ansprache 1. Joh. 2, Vers 12-17, zugrunde. 

(204) 

3. Verleihung der Bugenhagenmedaille 

Der .Kirchenrat hat zum Reformationsfest 1964 die 
Bugenhagenmedaille verliehen an 

(1521) 

Senator a. D. Oskar Martini 
Landgerichtsdirektor i. R. Dr. Edmund Krüß 

V. Personalien 

1. Ausschreibungen 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde der Gnaden
kirche zu Cuxhaven ist durch Wahl der Kirchenvor
standes neu zu besetzen. Die Gemeinde gehört zur 
Ev.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate. Sie liegt 
am Südrande der Stadt Cuxhaven. Kirche, Gemeinde
haus, Pfarrhaus (Garage) und 4 Einfamilienreihenhäu
ser für die Angestellten (Organist, Diakon, Gemeinde
schwester, Kirchendiener) und die Verwaltung der 
Gemeinde sind seit 1961 neu gebaut und Mittelpunkt 
eines Neubauviertels, dessen Ausbau noch nicht ab
geschlossen ist. Die Gemeinde zählt zur Zeit etwa 
2800 ev.-luth. Gemeindeglieder. Nach Fertigstellung 
des Ausbaus wird sie etwa 4000 ev.-luth. Seelen um
fassen. Der Gottesdienst wird nach Agende I gehalten. 
Cuxhaven ist Nordseeheilbad mit etwa 45 000 Ein
wohnern und verfügt über Schulen aller Art. Bewer
bungen werden bis zum 15. Januar 1965 an den 
Kirchenvorstand der Gnadenkirche zu Cuxhaven, 
(219) Cuxhaven, Pommernstraße 77, z. Hd. des Vor
sitzers Oberstudienrat Schmelzkopf, erbeten. 

(202) 

Bei dem Strafgefängnis und der Untersuchungshaft-:
anstalt in Kiel (Ortsklasse S) ist die Stelle eines 

Anstaltspfarrers 
zu besetzen. 

Besoldung nach A 13/13a LBesG. 
Bewerbungen sind mit den erforderlichen Unter

lagen auf dem Dienstwege dem Herrn Generalstaats
anwalt in Schleswig, Gottorfstraße 2, einzureichen. 

Kiel, den 7. Oktober 1964 

Der Justizminister 
des Landes Schleswig-Holstein 

Die Kantoren- und Organistenstelle der Bugen
hagengemeinde Nettelnburg bei Hamburg-Bergedorf 
ist zum 1. Januar 1965 neu zu besetzen. Die selbstän
dige Gemeinde hat 2100 Seelen, eine 1958 erbaute 
Kirche (mit einer Kemper-Orgel von 12 Registern) und 
ein Gemeindehaus. Sie liegt in einem geschlossenen 
Wohnbezirk am Rande Bergedorfs. Eine Wohnung 
steht in kircheneigenem Gebäude (altes Pastorat) zur 
Verfügung. Neben der gottesdienstlichen Musik wird 
die Leitung eines Kirchenchores, eines Kinderchores 
und mehrerer Flötengruppen sowie Mitarbeit im all
gemeinen Gemeindedienst erwartet. Die Anstellung 



richtet sich nach dem Kirchenmusikergesetz der Ham
burgischen Landeskirche vom 24. Februar 1964, die 
Vergütung nach BAT bis Gruppe VII. 

Bewerber(innen) mit B- oder C-Prüfung werden ge
beten, die üblichen Unterlagen (handgeschriebener Le
benslauf, Zeugnisse) bis zum 31. Dezember 1964 an 
den Kirchenvorstand der Bugenhagengemeinde N et
telnburg: 2051 Hamburg-Bergedorf, Nettelnburger 
Kirchenweg 7, einzusenden. 

(231) 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Gemäß Beschluß des Kirchenrats vom 14. Septem
ber 1964 ist die neugegründete Pfarrstelle in der Evan
gelisch-lutherischen Matthäusgemeinde zu Hamburg
W interhude auf Grund § 1 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Besetzung von Pfarrstellen vom 18. Juni 1959 mit 
Hilfsprediger Georg Behrmann besetzt worden. 

Der Kirchenrat hat Pastor Behrmann mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1964 in dieses Amt berufen. 

(202) 

Pastor Dr. Dr. Paul Seifert, Johanniskirchengemeinde 
Düsseldorf (Evangelische Kirche im Rheinland), 
wurde am 10. Mai 1964 gemäß Art. 46 der Verfassung 
der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgi
schen Staate vom 19. Februar 1959 und § 4 des Ge
setzes über die Besetzung von Pfarrstellen vom 18. 
Juni 1959 zum Hauptpastor der Kirchengemeinde 
St. Jacobi gewählt. 

Der Kirchenrat hat Hauptpastor Dr. Dr. Seifert mit 
Wirkung vom 1. November 1964 in dieses Amt be
rufen. 

(202) 

Gemäß Beschluß des Kirchenrats vom 26. Oktober 
1964 ist die freie Pfarrstelle in der Gemeinde der 
Bethlehem-Kirche zu Hamburg auf Grund § 1 Abs. 3 
des Gesetzes über die Besetzung von Pfarrstellen vom 
18. Juni 1959 mit Hilfsprediger Ernst Ulrich Beck 
besetzt worden. 

Der Kirchenrat hat Pastor Beck mit Wirkung vom 
1. November 1964 in dieses Amt berufen.· 

(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Ga
briel wählte am 8. Oktober 1964 auf Grund § 3 Abs. 5 
des . Gesetzes über die Besetzung von Pfarrstellen vom 
18. Juni 1959 Hilfsprediger Rolf Nölle zum Pastor der 
Kirchengemeinde St. Gabriel. 

Der Kirchenrat hat Pastor N ölle mit Wirkung vom 
1. November 1964 in dieses Amt berufen. 

(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Mar
kus-Hoheluft wählte am 22. Oktober 1964 auf Grund 
§ 3 Abs. 5 des Gesetzes über die Besetzung von Pfarr
stellen vom 18. Juni 1959 Hilfsprediger Klaus Be
schorner zum Pastor der Kirchengemeinde St. Mar
kus-Hoheluft. 
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Der Kirchenrat hat Pastor Beschorner mit Wirkung 
vom 1. November 1964 in dieses Amt berufen. 

(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Süd
Hamm wählte am 21. April 1964 auf Grund § 3 Abs. 5 
des Gesetzes über die Besetzung von Pfarrstellen 
vom 18. Juni 1959 Hilfsprediger Christian Wienberg 
zum Pastor der Kirchengemeinde Süd-Hamm. 

Der Kirchenrat hat Pastor Wienberg mit Wirkung 
vom 1. November 1964 in dieses Amt berufen. 

(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Finken
werder wählte am 13. Oktober 1964 auf Grund § 3 
Abs. 5 des Gesetzes über die Besetzung von Pfarr
stellen vom 18. Juni 1959 Hilfsprediger Martin Groß
mann zum Pastor der Kirchengemeinde Finkenwer
der. 

Der Kirchenrat hat Pastor Großmann mit Wirkung 
vom 1. November 1964 in dieses Amt berufen. 

(202) 

Der Kirchenrat hat am 21. September 1964 Pastor 
Dr. Hans-Martin Pfeifer aus Hinterzarten (Vereinigte 
Evangelisch-protestantische Landeskirche Badens) mit 
Wirkung vom 1. November 1964 zum Pastor berufen 
und mit der Seelsorge an den Studenten beauftragt. 

(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Ansgar 
Hamburg-Langenhorn wählte am 3. September 1964 
Fräulein Gertrud Wagner gemäß § 7 Abs. 1 des Kir
chenmusikergesetzes vom 24. Februar 1964 zur Kir
chenmusikerin der Kirchengemeinde Ansgar Ham
burg-Langenhorn. 

Das Landeskirchenamt hat die Anstellung mit Wir
kung vom 1. Dezember 1964 genehmigt. 

(231) 

Pastor Kurt Skowronnek, Kirchengemeinde Borg
felde, wurde am 20. Sonntag nach Trinitatis, 11. Okto
ber 1964, durch Bischof Dr. Wölber in sein Amt ein
geführt. 

Bischof Dr. Wölber legte seiner Einführungsan
sprache Jes. 51, Vers 16, zugrunde. Pastor Skowron
nek predigte über Apg. 2, Vers 41-47. 

(202) 

Pastor Günter Spielmann, Kirchengemeinde St. Pauli
N ord, wurde am 20. Sonntag nach Trinitatis, 11. Ok
tober 1964, durch Senior D. Harms in sein Amt ein
geführt. 

Senior D. Harms legte seiner Einführungsansprache 
Jes. 51, Vers 16 und Apg. 2, Vers 11, zugrunde. Pastor 
Spielmann predigte über Apg. 2, Vers 41-47. 

(202) 
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3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Der Kirchenrat hat in seiner Sitzung vom 1./2. Ok
tober 1964 ernannt 

a) zu Hilfspredigern: 
mit Wirkung vom 18. Oktober 1964 
Vikar Karl-Heinz Gomolzig 
Vikar Christoph Kretschmar 
Vikar Hans-Jürgen Martensen 
Vikar Klaus N erling 
Vikar Dietrich Reiß 

b) auf ihren Antrag zu Vikaren: 

mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 
cand. theol. Traugott Hahn 
cand. theol. Gunthard Klein 
cand. theol. Reimer Piening 
cand. theol. Hans-Jürgen Preuß 
cand. theol. Hans Schmoldt 
mit Wirkung vom 1. November 1964 
cand. theol. Martin Fischer. 

(204, 205) 

Der Kirchenrat hat in seiner Sitzung vom 1./2. Ok
tober 1964 zur Dienstleistung zugewiesen: 

Hilfsprediger Karl-Heinz Gomolzig 
der Kirchengemeinde St. Peter zu Hamburg
Groß-Borstel 

Hilfsprediger Christoph Kretschmar 
der Kirchengemeinde Maria Magdalenen Klein
Borstel 

Hilfsprediger Hans-Jürgen Martensen 
der Kirchengemeinde Ansgar Hamburg-Langen
horn 

Hilfsprediger Klaus N erling 
der Kirchengemeinde Kirchwerder 

Hilfsprediger Dietrich Reiß 

(204) 

dem Katechetischen Amt der Hamburgischen 
Landeskirche. 

Pastor der Landeskirche Klaus Bormann ist mit 
Wirkung vom 1. November 1964 aus seinem Dienst 
in der Evangelisch-lutherischen Christophorusgemein
de zu Hamburg-Hummelsbüttel abberufen und der 
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Petri
Cuxhaven zugeordnet worden. 

(202) 

Gemäß Beschluß des Landeskirchenamtes vom 22. 
Oktober 1964 ist Amtmann Werner Friebel, Landes
kirchenamt, Finanzverwaltung, mit Wirkung vom 
1. November 1964 zum Amtsrat ernannt worden. 

(1521) 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

Es wurden zur Ausbildung zugewiesen: 

Vikar Gunthard Klein 
zu Pastor Mumssen, Evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde N ord-Barmbek 

Vikar Reimer Piening 
zu Pastor Dr. Steffen, Evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde Eilbek-Versöhnungskirche 

Vikar Hans Schmoldt 
zu Pastor Müsing, Paulusgemeinde zu 
Hamburg-Hamm 

Vikar T raugott Hahn 
dem Predigerseminar in Pullach 

Vikar Hans-Jürgen Preuß 
dem Predigerseminar in Pullach 

(205) 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Auf Grund von § 10 Abs. 3 des Kirchlichen Ruhe
standsgesetzes vom 10. März 1928 in der Fassung vom 
30. Mai 1960 sind mit Ablauf des 31. Oktober 1964 
in den Ruhestand getreten 

Pastor Heinrich Dahmlos, Evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde Süd-Hamm 

Amtsrat Konrad Wollgast, Landeskirchenamt -
Finanzverwaltung 

(202) 

Die Beurlaubung von Vikar Peter Cornehl ist ge
mäß Beschluß des Kirchenrats vom 1./2. Oktober 1964 
bis zum 31. März 1965 verlängert worden. 

(205) . 

6. Todesfälle 

Nachruf 

für Pastor em. Heinrich T amm 

Am Sonnabend, dem 17. Oktober 1964, ist Pastor 
Heinrich T amm im Alter von fast 70 Jahren nach 
langem, schweren Leiden heimgerufen worden. Die 
St. Petri- und Pauli-Kirche war von einer großen Ge
meinde gefüllt, als Altbischof Prof. D. Witte mit 
einer Predigt über 1. Joh. 3, 19-20 Pastor Tamms vor 
Gott gedachte: „Daran erkennen wir, daß wir aus der 
Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm da
mit stillen, daß, so uns unser Herz verdammt, Gott 
größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge." 
Die große äußere und innere Beteiligung der Ge
meinde zeigte, daß der langjährige Prediger und Seel
sorger unvergessen ist. Auch die Rothenburgsorter 
Gemeinde, in der Pastor Tamm vor der Ausbombung, 
und die T odenbütteler Gemeinde, in der er zuerst 
war, hatten Abordnungen geschickt. 

Der Heimgeruf ene war am 10. Dezember 1894 in 
Großenbrode geboren und hatte in Kiel, Bethel und 



Marburg studiert. Nach seiner Ordination am 25. Juni 
1922 in Rellingen war er Hilfsprediger in Hohenwe
stedt und von 1923 bis 1930 Pastor in Todenbüttel, am 
23. März 1930 wurde er Pastor zu St. Thomas in 
Hamburg-Rothenburgsort und am 11. Juni 1944 Pastor 
zu Bergedorf. 

In jeder der drei Gemeinden gab er mit großem Fleiß 
und Ernst sein Bestes. Kompromißlosigkeit, manchmal 
eine radikale Art es zu sagen und trotzdem eine große 
Güte und Freundlichkeit zeichneten ihn aus und 
waren ihm von Gott gegeben. Wenn er auf der 
Kanzel stand, hörte die Gemeinde zu. Dann bekam 
sie manchmal etwas zu hören, was sehr deutlich war 
und hörte es dennoch gern, weil im Hintergrund 
alles dessen, was Pastor Tamm sagen und tun wollte, 
immer das Evangelium leuchtete. Gerade die zehn 
schweren Jahre nach dem Kriege, in denen alle den 
Weg des Lebens suchen mußten, ließen die Gaben 
Pastor Tamms besonders ans Licht kommen. Wer in 
solcher Zeit auch nur ein Stücklein Weg fand, auf 
dem er weitergehen konnte, vergißt das nicht. 

Die Bergedorfer Gemeinde hat darum Pastor T amm 
auch in den Jahren seines Ruhestandes von Zeit zu 
Zeit gebeten, in St. Petri und Pauli zu predigen. Und 
immer füllte die Gemeinde die Kirche. Bis er selbst 
darum bat, davon abzusehen, weil die Krankheitsnöte 
zu schwer wurden. Dieser von Gott gesegnete Mann 
mußte durch schwere Wege gehen, bis ihn Gottes Ruf 
aus der irdischen Leiblichkeit erlöste. Die Gedanken 
vieler Bergedorfer sind bei ihm und bei seiner Frau, 
mit der er seit 1922 verheiratet war, bei seinen beiden 
Söhnen und seiner Tochter, den Schwiegerkindern und 
den fünf Enkelkindern. Die Lieder und den Predigt
text der Trauerfeier sowie die Angaben über den Ab
lauf der Feier hatte Pastor Heinrich Tamm noch selbst 
aufgezeichnet. Auch das ist bezeichnend für ihn und 
entspricht' dem, was er war und was er wollte: „Gott 
ist größer als unser Herz". 

(203) T olzien 

VI. Mitteilungen 

1. Regelungen der Arbeitsbedingungen 

für Angestellte und Lohnempfänger 

Der Kirchenrat hat in seiner Sitzunig vom 2. Dezem
ber 1963 beschlossen·: 

1. Für die Regelung der Arbeitsbedingungen der Mit
arbeiter im Angestelltenverhältnis ist ab 1. Januar 
1964 der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) 
vom 23. Februar 1961 in der jeweils für die An-
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3. Aufkommen aus dem Diakoniegroschen 
vom 1. Januar 1963 bis 31. Dezember 1963 

1. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri • •••••••••••••••• 
2. St. Nikolai •••••••••••••. . 
3. St. Katharinen • • . •••••••• 
4. St. Jacobi .••••••.•••••••• 
5. St. Michaelis ••••••••••••• . 
6. St. Pauli·Süd •• •••.••••••• . 
1. St. Pauli•West ............ . . 
8. St. Pa .li.Nord ............ . 
9. St. Georg . ....•• , ••••••••• 

10. Finkenwerder ••••••••••••• 
11. Moorburg •••••••••••••••• 

II. Westkreis 
12. Christuskirche Eimsbüttel ... 
13. Bethlehemkirche ...•....... 
14. Apostelkirche ............ . 
15. St. Stephanus •............• 
16. St. Johannis·Harvestehude •• 
17. St. Andreas ........••••••• 
18. St. Markus.Hoheluft ••••••• 
19. Jerusalem•Gemeinde •.... . . . 

III. Nordkreis 
20. St. Johannis-Eppendorf ••••. 
21. St. Martinus-Eppendorf ••••• 
22. St. Peter Groß•Borstel .••• ~ 
23. Matthäusgemeinde-Winterh. • 
24. Epiphaniengemeinde . . •• 
25. Paul Gerhardt-Gt>m.-Winterh. 
26. Martin•Luthergem. Alsterdorf 
27. Ohlsdorf . • . . • •......... • 
28. St.Lukas-Fuhlsbüttel ....... . 
29. St. Marien Fuhl -biittel. ....•• 
30. Christopht>ruseem. H ummelsb. 
31. Maria•Magdalen. Klein•Borstel 
32. Ansgar-Langenhorn ••••••• • 
33. Nord-Langenhorn •••••••• . • 

IV. Ostkreis 

3!. St. Gertrud ••••••••••••• , • 
35. Uhlenhorst •••.•.••••• , ••• 
36. Eilbek•Friedenskirche .•••• , • 
37. Eilbek•Versöhnungskirche ..• 
38. Heiligeng .• Krrche .<\lt-Barmbck 
39. Kreuzkirche Alt•Barmbek 
40. West•Barmbek • , • , , ••. , ••• 
41. Nord•Barmbek , , ••• , •••••• 
42. St. Gabriel •• , , . . ...... . . . 
43. Dulsberg .... . . . . , •••• , ••• 

V. Südkreis 
~. Borgtelde •• _ ••••••••••••• 
45. St. Annen .••••••••••••••• 
46. Dreifaltigkeitsgemeinde Hamm 
47. Paulusgemeinde-Hamm • , • .• 
48. Süd Hamm . . . • . . .••• , •• 
49. Martinsgemeinde Horn • • ••• 
50. K~pernaumgemeinde Horn .. 
51. Philippusgcmeinde Horn ••.. 
52. Timotheusgemcinde Horn , , • 
53. St. Thomas ••••••••••••••• 
54. Veddel ••••••••••••••••••• 

VI. Kreis Bergedorf 
55. Bergedorf •••••••••••••••• 
56. Altengammc .•.•••••••• , •• 
57. Geesthacht-St. Salvatoris •••• 
58. Geesthacht-St. Petri .••. , •. , 
~9. Kirchwerder ••••• • ••••••••• 
60. Neuengamme ••••••••••••• 
61. Billwerder a . d. B. • ••••..•• 
62. Curslack ••••••••••••••••• 
63. Allermöhe. , , •••••••• , •• , • 
64. Nettelnburg •••••••••• , , •• 
65. Moorfleet ..•••••••• , •• , , , • 
66. Ochsenwerder ••• , , , , •••••• 

VII. Kreis Cuxhaven 
67. Ritzebüttel. .•••••••.• , •••• 
611 . Gnadenkirche Cuxhaven •• , • 
69. Groden ..•••••••••••• ,, •• 
70. Döse . ...•••••••••• , • , , , 
70a Sahlenburg ........•.. , .•... 
71. St. Petri·Cuxhaven •••• , , •• 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

72. Krankenhaus Barmbek .• , •• 

(3614) 

DM 

1424.-
12112 . -

182.-
1851.
Hl39.-
1057 .-

514. -
4990.-
7722 . -
1491.-

2428.-
59[0.-
4426. -
6ö3.-

8625.-
5591.-
4872.-

4027.-
4064 -
4440.-
2136.-
442:!.-
2796.-
8858.-
81\3.-

3542.-
2566.-
2875.-
8485.-
6427 . -
2846.-

7808.-
1677.-
2935.-
6164.-
8507.-
8127.-
2426.-
5138.-
21)811.-
2836.-

8228.-
810.-

5079.-
2220.-
2144.-
212.-
880.-
499.-
715.-

1997.-

14222.-
929.-

1788.-
913.-

1040.-

4871.-
8504.-
2293.-

2520.-
795.-
829.-

2541.-
8~9.-

3198.-

688.-
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gestellten der Freien und Hansestadt Hamburg 
geltenden Fassung· maßgebend. 

2. Für die Regelung der Arbeitsbedingungen der 
Lohnempfänger ist ab 1. Januar 1964 der Mantel
tarifvertrag für Arbeiter der Länder (MTL) vom 
14. Januar 1959 in der jeweils für die Arbeiter der 
Freien und Hansestadt Hamburg geltenden Fas
sung maßgebend. 

3. Unberührt bleiben die abweichend vom BAT/ 
MTL getroffenen kirchlichen Sonderregelungen. 

Nachstehend sind die kirchlichen Sonderregelungen 
auf geführt. 

Für Angestellte: 

An Stelle von § 6 BAT: 

Der Mitarbeiter wird bei Dienstantritt durch Hand
schlag verpflichtet, alle übertragenen Aufgaben treu 
und gewissenhaft zu erfüllen, das Grundgesetz und die 
Gesetze zu achten und sich innerhalb und außerhalb 
des Dienstes so zu verhalten, wie es einem Angestell
ten der evangelischen Kirche gebührt. 

Ergänzun1g zu § 8 BAT: 

Der kirchliche Dienst wird durch den Auftrag un
serer Kirche bestimmt. Der Mitarbeiter muß sich durch 
sein gesamtes Verhalten zu den Grundsätzen der 
evangelischen Kirche und ihren Ordnungen bekennen. 

An Stelle von § 19 Abs. 4 BAT: 

Andere als die vorgenannten Zeiten dürfen nur im 
Einvernehmen mit dem Landeskirchenamt als Beschäf
tigungszeiten angerechnet werden. 

Ergänzung zu§ 33 BAT: 

über die Bestimmungen des § 33 BAT hinaus wer
den Zulagen gemäß § 8 des Gemeindehelferinnen
gesetzes vom 3. 7. 1958 und auf Grund des Beschlusses 
des Landeskirchenamtes vom 21. 2. 1963 über die Ein
führung der E-Gruppen gezahlt. 

An Stelle von § 39 BAT: 
Die Angestellten erhalten als Jubiläumszuwendung

bei Vollendung einer Beschäftigungszeit im kirchlichen
Dienst 

von 25 Jahren DM 250,-
von 40 Jahren DM 400,-

Zu Abschnitt XI BAT (U rlau!b): 
Die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes für die

nichtgeistlichen Beamten sowie die Angestellten und
Arbeiter der Evangelisch-lutherischen Kirche im Ham
burgischen Staate vom 13. 11. 1961 gehen die Vor
schriften des BAT über den Urlaub (§§ 47 bis 52 
BAT) vor. 

Für Arbeiter: 

An .Stelle von § 45 MTL: 
Als Jubiläumszuwendungen werden gewähr.t bei

Vollendung einer Beschäftigungszeit im kirchlichen
Dienst 

von 25 Jahren DM 250,-
von 40 Jahren DM 400,-

Zru Abschnitt VIII MTL (Urlaub): 
Die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes für die 

nichtgeistlichen Beamten sowie die Angestellten und
Arbeiter der Evangelisch-lutherischen Kirche im Ham
burgischen Staate vom 13. 11. 1961 gehen den Vor
schriften des MTL über den Urlaub (§§ 48 bis 54a 
MTL) vor. 

(244) 

(361) 

2. Kollektenerge bnisse 

(siehe Seite 83) 

3. Aufkommen aus dem Diakoniegroschen 
vom 1. Januar 1963 bis 31. Dezember 1963 

(3614) 
(siebe Seite 81) 

VII. Berichtigungen 

Herausgegeben vom Kirchenrat der Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate / Phönix-Druck, Hamburg 4. 800. 12. 64 



2. K o 1 1 e k t e n e r g e b n i s s e 

Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri 
2. St. Nikolai 
3. St. Katharinen 
4 . St. Jacobi 
5. St. Michaelis 
6 . St. Pauli·Siid 
7. St. Pauli•Nord 
8 . St. p , uli •Wcst 
9. St. Georg . 

10. Finkenwerder 
11. Moorburg 

II. Westkreis 
12. Ch ristuskirche-Eimsbüttel 
13. Bethlehem·Kirche 
14. Apostelkirche 
15. St. Stephanus . . . . 
16. St. Johanni s- H arvestehude 
17. St. Andreas . 
18. St. Markus-Hoheluft 

III. Nordkreis 

IV. Ostkreis 

V. Südkreis 

19. St. Johannis-Eppendorf 
20. St. Martinus-Eppe r. dorf 
21. Groß•Borstel . . . 
22 . Matthäus!!em.-Winterhude 
23. Epiphaniengt>mt"iade . . 
24. l'aul G „rhardt-Gem.Winterh. 
25. Alsterdorf 
26 . Ohlsdorf . . . 
27. Fuhlshüttel St. Lukas 
28. Fuhlshüttel St. Marien 
29 Hummelshüttel 
30. Klein , ßorstel . 
31. Ansgar· Langenhorn 
32. N ord-Langenhorn 

33. St. Gertrud 
34 . Uhlenhorst . . . 
35. Eilbek•Friedenskirche 
36 . Eilbek• Versöhnungskirche 
37. Alt•Barml->ek . . 
38 . Kreuzkirche 
39 . West • Barmbek 
40. Nord•Barmbek 
41. St. Gabriel 
42. Dulsberg 

43. Borgfelde 
44. St . Annen . . . . 
45. 1>reif" 1 tigkeitsgem. ·Hamm 
46 · Simeongemeinde 
4 7. Paulus!!emeinde 
48 . Siid ·H amm . . . . 
49 Martinsgemeinde Horn 
50. Philippuseemeinde Horn 
51. Kariernaumgemeinde Horn 
52 . Timotheusgemeinde Horn 
53 . St. Thomas 
54. Veddel 

VI. Kreis Bergedorf 
55. Bergedorf . 
56. Geestharht•St. S~l v~to;is 
57. Geesth~cht•St. Petri 
58. Altengamme 
59. Kirchwerder 
60. Neuengamme 
61. Curslack 
62. Allermöhe . . 
63. Billwerder a.d.B. 
64. Nettelnburg 
65. Moorfleet . 
66. Ochsenwerder 

VII. Kreis Cuxhaven 
67. Ritzebüttel . . . . 
68. (;nadenkirche Cuxhaven 
69. Groden 
70. Döse 

Sahlenburg . 
71. St . Petri•Cuxhaven 

VIII. Sonstige Gemeinden, 
Kapellen und Anstalten 

72. Flußschiffergemrinde • 
73 . Seemannsmission . . . . 
74. Flüchtlingslag. Finkenwerder 
75. Schröderstift . 
76. Krankenhäuser. 
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DM 
213.96 
180.-
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83 .10 
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22.50 
10.--
11 .15 
13 . 15 
J4. 20 
40 .95 
82 .46 
87.-
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